
Gesetzblatt Teil I Nr. 5 — Ausgabetag: 7. Februar 1986 45

b) zur Wahrnehmung ihrer Verantwortung im Rahmen des 
Rettungsbohrsystems mit den Betrieben, die die Ret
tungsbohrtechnik zur Verfügung stellen müssen, Ver
träge abzuschließen und die in den Betrieben getroffe
nen Maßnahmen zur Einhaltung dieser Verträge zu 
kontrollieren,

c) zu gewährleisten, daß spezielle Hilfsausrüstungen für 
die Anwendung des Rettungsbohrsystems an dafür ge
eigneten Orten gelagert und erforderlichenfalls unver
züglich bereitgestellt werden,

d) die in den Betrieben zentral gelagerten Mittel und Aus
rüstungen im Rahmen des Rettungsbohrsystems zu -er
fassen und zu kontrollieren,

e) Oberführer und Atemschutzgerätewarte für die Weh
ren der Betriebe gemäß den geltenden'Rechtsvorschrif
ten aus- und weiterzubilden,

f) die Leiter der Selbstretterwirtschaft der Betriebe für 
die Realisierung ihrer Aufgaben auf dem Gebiet der 
Selbstretterwirtschaft zu qualifizieren und

g) darauf Einfluß zu nehmen, daß die Wehrmitglieder in 
den Betrieben auf dem Gebiet der Zivilverteidigung 
ausgebildet werden.

Rechte

§4

(1) 'Der Leiter und die Inspektoren der Zentralstelle haben 
zur Wahrnehmung der Aufgaben der Zentralstelle gemäß 
§ 3 unter Einhaltung der Rechtsvorschriften über den Schutz 
von Staats- und Dienstgeheimnissen das Recht,

a) jederzeit die Betriebe zu befahren, Auskünfte von den 
Betrieben ednzuholen und Einblick in die erforderlichen 
Unterlagen zü nehmen,

b) die Aufhebung oder Änderung von betrieblichen Fest
legungen zu fordern, wenn diese den Bestimmungen 
des Grubenrettungs- und Gasschutzwesens nicht ent
sprechen,

c) die Beseitigung von Unzulänglichkeiten auf dem Ge
biet des Grubenrettungs- und Gasschutzwesens und bei 
Verletzung der Bestimmungen auf diesem Gebiet de
ren Einhaltung von den Direktoren der Betriebe zu for
dern,

d) die Bildung von Gruben- und Gasschutzwehren sowie 
Spezialistengruppen innerhalb dieser Wehren entspre
chend den bestehenden Erfordernissen von den Direk
toren der Betriebe zu fordern oder, den Abschluß ent
sprechender Hilfeleistungsverträge zu verlangen,

e) in den Betrieben die Bereitstellung von Material und 
Ausrüstungen zur Durchführung der Aufgaben des Gru
benrettungs- und Gaisschutzwesens zu fordern,

f) in den Betrieben Alarme zur Überprüfung des richti
gen Verhaltens der Werktätigen in Gefahrensituatio
nen, der Einsatzbereitschaft der Wehren, der Arbeit mit 
den Dokumenten zur Vorbeugung und Bekämpfung von 
Havarien sowie der Wirksamkeit des Rettungsbohr
systems auszulösen,

g) von den Betrieben im Bedarfsfall Wehren, Mittel und 
Ausrüstungen zur Hilfeleistung in anderen Betrieben 
für die Durchführung von Rettungswerken oder Hava- 
riebekämpfungen abzufordern; geht die Hilfeleistung 
über den Bereich eines Kombinates hinaus, ist sie vom 
zuständigen Generaldirektor abzufordern,

h) von den Betrieben Atemschutzmittel entschädigungslos 
zur Überprüfung der Funktionssicherheit und Schutz
wirkungsdauer abzufordem.

(2) Die Leistungen der Zentralstelle sind nach den für die 
Erhebung von Gebühren für Leistungen der Obersten Berg
behörde geltenden Bestimmungen gebührenpflichtig.

§5

Der Leiter der Zentralstelle ist berechtigt,

a) zur Verwirklichung der Aufgaben der Zentralstelle An
weisungen und Verfügungen zu erlassen,

b) entsprechend den Erfordernissen Außenstellen der Zen
tralstelle einzurichten,

c) Berechtigungsnachweise für Oberführer und Atem
schutzgerätewarte der Wehren sowie für Leiter der 
Selbstretterwirtschaft der Betriebe auszustellen und bei 
widerrechtlich erlangten Berechtigungsnachweisen, bei 
pflichtwidrigem Verhalten oder bei Ausscheiden aus den 
Wehren die Berechtigungsnachweise zurückzufordern,

d) von den Betrieben im Bedarfsfall Wehren, Mittel und 
Ausrüstungen zur Hilfeleistung im Rahmen der inter
nationalen Zusammenarbeit für die Durchführung von 
Rettungswerken oder Havariebekämpfungen abzufor
dem und

e) für langjährige Mitgliedschaft in den Wehren auf An
trag der Leiter der Betriebe, bei dem das Wehrmitglied 
beschäftigt ist, ein Treueabzeichen und eine Urkunde 
zu verleihen.

§ 6

Die Inspektoren der Zentralstelle haben das Recht, in 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben in den Betrieben Verfügun
gen zu erlassen.

Leitung und Arbeitsweise 

§7
(1) Die Zentralstelle wird vom Leiter nach dem Prinzip 

der Einzelleitung bei kollektiver Beratung der Grundfragen 
geleitet. Er trägt für die Erfüllung der Aufgaben der Zen
tralstelle die persönliche Verantwortung. Der Leiter der Zen
tralstelle untersteht dem Leiter der Obersten Bergbehörde 
und ist ihm rechenschaftspflichtig.

(2) Der Leiter der Zentralstelle ist gegenüber den Mitar
beitern der Zentralstelle weisungsberechtigt.

(3) Der Leiter der Zentralstelle hat den Struktur-, Stellen- 
und Haushaltsplan der Zentralstelle aufzustellen und dem 
Leiter der Obersten Bergbehörde varzulegen. Der Leiter der 
Zentralstelle trägt für die Einhaltung des bestätigten Struk
tur-, Stellen- und Haushaltsplanes die Verantwortung.

§ 8

(1) Die Zentralstelle hat zur Lösung ihrer Aufgaben mit 
den Bergbehörden und anderen Staatsorganen, den Kombi
naten, Einrichtungen und gesellschaftlichen Organisationen 
zusammenzuarbeiten.

(2) Die Zentralstelle hat den Werktätigen der Betriebe 
durch Öffentlichkeitsarbeit die Grundsätze der Entwicklung 
und die Durchführung der Aufgaben zur Verbesserung des 
Grubenrettungs- und Gasschutzwesens zu erläutern.

(3) Die Zentralstelle hat wirksame Formen und Methoden 
der Einbeziehung der Betriebe in die Planung und Leitung 
zur Verbesserung des Grubenrettungs- und Gasschutzwesens 
zu entwickeln und zu verwirklichen. Sie nimmt Einfluß auf 
die Führung des sozialistischen Wettbewerbes und die Neue
rerbewegung der Wehren.

(4) Der Leiter der Zentralstelle hat eine ständige enge Zu
sammenarbeit mit den Wehren, den Betriebsdirektoren und 
zuständigen leitenden Mitarbeitern der Betriebe zur Lösung 
der Aufgaben des Grubenrettungs- und Gasschutzwesens zu 
sichern und darauf Einfluß zu nehmen, daß den Wehrmitglie- 
dem die Entwicklung, die Aufgaben und die Grundsätze des 
Grubenrettungs- und Gasschutzwesens erläutert werden.


